


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 108/5 (2. Planfassung) 
- Selikum, Rembrandtstraße / Nixhütter Weg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 29.05.2006 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
vorgesehenen zulässigen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke) gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen. 

Die in § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

Garagen, überdachte und offene Stellplätze sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Zur Gliederung der Fassade darf die Baugrenze ausnahmsweise mit Erkern in Verbindung mit 
Zwerchhäusern um bis zu 2,0 m überschritten werden. 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhe) auf max. 11,0 m, 
gemessen vom höchsten Punkt der zugehörigen Erschließungsstraße, begrenzt. 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird die Tiefgarage nicht auf die Grundflächenzahl angerechnet, sofern 
sie vollständig unter der Erde liegt. 

3. Ökologische Maßnahmen 

An den in der Planzeichnung festgelegten Stellen sind heimische Laubbäume I. Ordnung mit 18/20 cm 
Stammumfang anzupflanzen und zu erhalten. 

Die Tiefgarage ist mit 80 cm Substrat zu überdecken und zu bepflanzen. 

4. Immissionsschutz 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 Baugesetzbuch (BauGB) sind besondere bauliche Vorkehrungen zum 
Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben: 

Die Fassade zum Nixhütter Weg liegt im Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109 - Schallschutz im 
Hochbau -. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmmaß R'w res für 
Außenbauteile mindestens 40 dB betragen. 

Die senkrecht zum Nixhütter Weg stehenden Fassaden liegen im Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109 
- Schallschutz im Hochbau -. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende 
Schalldämmmaß R'w res für Außenbauteile mindestens 35 dB betragen. 

Für Schlafräume und Kinderzimmer zu diesen Fassaden sind zusätzlich schallgedämmte 
Zwangslüftungen vorzusehen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 



5. Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB sind folgende 
örtliche Bauvorschriften festgesetzt: 

─ Baukörpergestaltung 
Abgrabungen, insbesondere zur Schaffung von Garagen oder Wohnraum im Kellergeschoss sind 
nicht zulässig. 

─ Außenwände 
Die Außenwände des Wohngebäudes sind in rotem oder rotbraunem Ziegel oder Ziegelverblend-
mauerwerk auszuführen. Einzelne Fassadenteile in Holz, Putz, Schiefer oder Beton sind zulässig, 
sofern sie in der Fassade nicht dominieren. 

─ Dächer 
Dachgauben und Zwerchhäuser sind nur in der unteren Hälfte der Dachfläche zulässig. 
Die Summe der Dachgauben- und Zwerchhäuserbreiten darf die Hälfte der jeweiligen Trauflänge nicht 
überschreiten. Dachgauben sind nur als Einzelgauben in einer Breite von max. 2,0 m (Außenmaß) 
zulässig. Zwerchhäuser sind bis max. 3,0 m Breite (Außenmaß) zulässig. 
Dachgauben und Zwerchhäuser müssen untereinander und zum Ortgang einen Mindestabstand von 
0,75 m einhalten. 
Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
Zur Dacheindeckung sind rote oder rotbraune, nicht glänzende Pfannen / Dachsteine zu verwenden. 

─ Einfriedigungen 
Zur öffentlichen Verkehrsfläche ist nur ein Rasenkantstein zulässig. Zu Nachbargrenzen und zur 
öffentlichen Grünanlage ist ein Zaun zusammen mit einer Hecke bis zu einer Höhe von 1,60 m 
zulässig. 

─ Abfallbehälter 
Abfallbehälter im Freien sind in Unterstellschränken unterzubringen oder mit Hecken, begrünten 
Palisaden oder Mauerwerk einzufassen. 

6. Hinweise 

Im Plangebiet ist mit der Aufdeckung archäologischer Bodendenkmäler zu rechnen (§ 15 und § 16 
Denkmalschutzgesetz). 

Es ist mit hohen Grundwasserständen (2 - 3 m unter Gelände) zu rechnen. Bei der Realisierung der 
Baumaßnahmen ist ggf. eine Grundwasserhaltung, die einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf, 
erforderlich. 




